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Dr.Richmann

Preg, den 30. April 1943

4-Haupteturmführer
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La nd ma n n.

J 8. Mhan

Lieber Komerad Lendmann!

M

MAI.1943

Anbei übersende ich Ihnen die vereprochene Abhandlung über

die Oberlandräte-Inspekteure und deren Stellung in der Verwaltung,

wie ich aie zur Zeit sehe. Leider ist es mir, da ich nun über-

raschchdkurziristig eingezogen bin, nicht mehr möglich, Ihnen

diese Abhandlung persönlich zu übergeben.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Heil Hitler!

Ihr

gez. Dr. Reichmann
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je nach Möglichkeit und Bedarf zur Entlastung des Amts

vernichtet oder abgelegt. Die Regietratur ist also nicht mit

unnötigen Vorgängen belastet. Entweder werden die Vorgänge

an die zuständigen Behörden abgegeben oder werden, wie

z.B. die Runderlasse der Zentralstellen, die dem Oberlandrat

nur zur Kenntnis zugehen, vernichtet. Sollte sie der Oberland-

rat irgendwie nochmals benötigen, so kann er sie jederzeit

von der Behörde nochmals zur Einsicht sich übersenden lassen.

Dadurch hat der Oberlandrat seinen Betrieb schon sehr verein-

facht und spart Krifte.

Diesem Beispiel folgten die anderen Oberlandräte schritt-

weise. Debei fielen 3 Tatsachen, die für die Entwicklung

dieser Einrichtungsart des Inepekteurs und für die Bildung

eines Gesamturteils festgehalten werden müssen, auf:

1.) Die verschieden gestaltete politische Struktur der

einzelnen Bezirke,

2.) die Qualitit der autonomen Verwaltungskräfte,

3.) die Eignung des Oberlandrats-Inspekteurs, sich von der

Verwaltungstätigkeit freizumachen und als Inspekteur

aus der Pagesarbeit herauszuhalten.

Die böhmischen Oberlandratsbezirke sind weniger mit

Deutschen durchsetzt und allein schon deswegen erfahrungs-

gemäss leichter zu verwalten. Die politischen Gegensitze der

Verwaltung reiben sich nicht so stark. Die Betreuung der

Deutschen ist leichter durchzuführen. Damit ist in Böhmen

schon eine bessere Voreussetzung für die raschere Entwieklung

vom Verwaltungsbeemten zum Inspekteur gegeben als in Mähren.

Des weiteren glaube ich feststellen zu können, dass in Böhmen

im grossen und ganzen beweglichere, politisch und verwaltungs-

mässig geeignetere Bezirkshauptmänner eingesetzt sind als in

Mähren.

Die Eignung und die Einstellung des Oberlandrats zu

seiner Aufgabe spielen als letzter Paktor eine sehr massgeb--

liche Rolle.

Der Oberlandrat-Inspekteur Mähr. Ostrau steht noch sehr

stark in der eigentlichen Verwaltungstätigkeit. Er kümmert

sich noch um viele Einzeldinge, setzt sich überall stark

unmittelbar ein. Hier mögen die obigen 3 Merkmale wohl eine

wesentliche
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wesentliche Rolle spielen. Mähr. Ostrau ist für dae Deutech-

tum ein sehr bedeutendes Gebiet, die Umsiedlerfrage spielt

z.Zt. eine grosse Rolle, auch scheint ein Teil der Bezirks-

hauptmänner zu wenig rege zu sein, sonst wäre des unmdttel-

bare Eingieifen des Oberlandrats nicht nötig und nicht möglich

Zu all diesem komnt die persönliche Einetellung dee Oberiosy

rate, selbst überall wirken zu wollen. Er hatte daher ev

bis vor kurzen den ganzen litarbeiterstab seit l5.7.l942 bei

behalten wnd glaubte, ohne diesen nicht arbeiten zu Fönden.

Zwischen diesen beiden "Extremen" in der Entwieklugsotafe

des Inspekteurs stehen die anderen Oberlandräte. Siatliche

haben den Weg zur reinen Inspektionstätigkelt wad dic Abkehr

von der Verwaltung im Laufe der vergengenen Konate immer mckr

und mehr gefunden.

Interessant ist nun die Binstellung der Gberlandrite-

Inspekteure zu ihrer Aufgabe. Man kann wohl sagen, dess alle

Oberlandräte ihrer Aufgabe gerecht geworden sind. Zrotzden

habe ich den Eindruck gewonnen, dass die meieten mit ihrer

Aufgabe nicht glücklich sind und sich arbeitemässig nicht

ausgelastet fühlen. Sie enpfinden es vielfach als Mengel,

nicht selbst verwalten zu können, nur auf Revieionen und

Inapektionen angewiesen zu sein und hierbei vielfach vom

guten Willen der unteren Verwaltungsstellen aübängig zu sei

ob diese ihn etwas berichten oder nicht. Nach oban sehen

sie die unliebsame Schwierigkeit, dass ihre Beriahte,

sie über Mängel berichten, als Kritik angesehen werden tid

dass der Oberlandrat nur Missgunst ernte.

Doch diese Einstellung darf m.E. für éie Einriehtung

des Oberlandrats-Inspekteurs als solche nicht entecheidenw

sein. Die obigen Befürchtungen können durch geschickte

Berichterstattung der Oberlandräte behoben werden. Bs ies

hier die Aufgabe des Generalinspekteurs der Vevwaltung, aler

Führer der Oberlandräte die gesamte Berichterststtung an sich

heranzuziehen und sie hier von zentraler Stelle aus geeignet

zu verwerten. Dies ist auch immer geschehen, soweit die

PubrUge
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Pührung von Seiten des Generalinspekteurs das Gefühl

der persönlichen Deckung. Die Sachen selbst werden durch

die Einschaltung des Generalinspekteurs immer sehr rasch

orledigt.

Es hat sich des übrigen als unzweckmässig erwiesen,

über Kängel in allgemeinen Verwaltungsberichten zu berich-

ten. Solche Dinge müssen künftig durch Sonderberichte

vorgetragen werden.

Die Einstellung der Oberlandräte zwingt die Frage auf,

ob es sich hierbei um eine subjektive Einstellung oder

einen verwaltungsmässigen Konstruktionsfehler handelt.

Damit drüngt sich die weitere Frage auf, ob die Oberland-

rëte-Inspekteure Existenzberechtigung für die Zukunft

haben oder nicht. Dass sie wihrend der Abwicklung der Ver-

waltungsreform unentbehrlich waren und heute noch sind, steht

ausser Zweifel.

Wd für die Zukunft kann die Abschaffung der Einrichtung

von mir nur bedingt befürwortet werden. In der heutigen,.

schnellebigen Zeit ist die Verwaltung nicht mehr mit der

der ruhigen ausgeglichenen Vorkriegszeit zu vergleichen. Dort

hatten wir eine eingespielte Verwaltung mit einen fachlich

gut geschulten Beamtenkorps. Heute ist besonders infolge

des Krieges die reine Verwaltung im alten Sinn zur politi-

schen Verwaltung geworden. Die Anforderungen an die führenden

Persönlichkeiten dieser politischen Verwaltung sind heute

andere. Neben der nach wie vor wichtigen verwaltungsmässigen

Vorbildung kommt es heute noch wesentlich auf die politische

Führereigenschaft des einzelnen an. Ob diese Menschen gerade

fir einen fremdvölkischen Raum in der erforderlichen Zahl

eufzubringen sind, höngt von der zukünftigen allgeneinen

Entwicklung ab. Für Böhnen und Mähren bedeutet dies: Haben

wir genügend tüchtige Kräfte (vor allem aber politisch

geeignete), mit denen wir die (autonone) Verwaltung besetzen

können, insbesondere sind der Ausbau und die Besetzung der

Landesbehörden mit solchen qualifizierten Kräften möglich,

dann könnte ich mir vorstellen, dass der Oberlandrat-

Inspelteur
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Inspekteur überflüssig wird. Dann genügt m.l. ein kleiner

Führerstab beim Reichsprotektor, der sich in allen Dingen

unmittelbar mit den tatkräftigen Deutschen in der autonomen

Verwaltung in Verbindung setzen kann. Die politibche Ueber-

wachung ist n.E. dann durch den SD wie auch durch die Partei

der im übrigen die Betreuung der Deutschen als Sondereutga?

obliegt, gewährleistet. Dieser Ausbau der Landesbehögdop

wie auch der Bezirksbehörden, in obigem Sinn muse wnser

Ziel sein. Ob die Landespräsidenten dann für ihre Gebiete

ein oder zwei Inspekteure als Mittelepersonen (wie der

Landeskommissir in Baden) einsetzen, ist eine andere Frage.

die nit der hier besprochenen nichts gemein hat.

Dem Ziel der Stärkung der Landesbehörden komten wir

aber l.E. nach dem heutigen Stande der Dinge nur sehr langesm

näher. Die Entwicklung geht bei den Bedarf von Kriften für

die Wehrmacht eher dahin, dass noch mehr der hier mun seit

mehreren Jahren tätigen und erfahrenen Leute abgezogen,

durch Neulinge ersetzt und die wenigen vorhandenen deutsehen

Kräfte in der autonomen Verwaltung mit Alltagbarbeit so über-

hüuft werden, dass einedauernde enge Verbindung zwischen

ihnen und der reichsunmittelbaren Führung dureh den Oberlagé-

rat-Inspekteur unbedingtes Erfordernis bleibt.

Zudem sind bei dieser lage die Oberlandr te-lnspekteure

in ihren Kreisen ein unentbehrliches Bindeglied sümtlieher

Verwaltungsstellen, Behörden und Dienststellen ihres Berei

Mit Recht heben einige Oberlandräte hervor, dass geradete led

Eigenschaft vielfach ihnen die Möglichkeit gibt, unter diegt

Dienststellen Ausgleich zu schaffen und Schwierigkeiten an

Ort und Stelle sofort zu beheben. Dadurch komnt der Oberlan

als exponierte und geachtete Persönlichkeit, die -ale örtli

Vertreter des Reichsprotektors - über allen steht und dutc

ihren Einblick in alle Gebiete sowie durch ihre gute Verbir.

dung zum Reichsprotektor und den Zentralstellen in Prsg zur

besonderen Geltung. Diese Verbindung zu den Zentralatellen

in Prag ist für den Oberlandrat besonders wichtig und wird
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durch den Generalinspekteur der Verwaltung gewährleistet.

Ich bejehe daher heute und für absehbare Zeit die

Existenzberechtigung der Oberlendräte-Inspekteure. Deren

persönliche Einstellung, ihr Gefühl nicht ausgelastet zu

sein, wird sich bei der weiteren Anspannung der Kräftever-

hältnisse der Deutschen in der autonomen Verwaltung von

selbst beheben, man wird iamer in Notfällen auch daran

gehen können, die Oberlandräte mit Einzelaufgaben zu be-

trauen, sofern sie diese natürlich selbst durchführen können.

Des weiteren halte ich es für wichtig, dass die Oberland-

rätesioh noch nehr als heute um die Fachverwaltungen auf

der Ebene der unteren Verwaltungsbehörden kümmern.

Ob der Oberlandrat-Inspekteur für die spätere Reform

der Reichsverwaltung beispielgebend sein wird, ist noch

abzwwarten. Bei seiner Sonderstellung in Vergleich zu den

bisherigen bekannten Sinrichtungen des Inspekteurwesens,

insbesondere bei der besonderen Art der Verwaltung im

Protektorat,'wird er in der disherigen Porn wohl nicht als

Beispiel dienen können: Für die Reichsreform halte ich die

Beispiale, wie wir sie beie Lendeskommiesir in Baden haben,

für geeigneter.
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